
VERORDNUNG (EU) Nr. 1175/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. November 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der 
haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 

Wirtschaftspolitiken 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 6, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitglied
staaten auf Unionsebene sollte, wie im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgese
hen, die Einhaltung der folgenden richtungsweisenden 
Grundsätze umfassen: stabile Preise, gesunde öffentliche 
Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine 
tragfähige Zahlungsbilanz. 

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bestand ursprünglich 
aus der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 
7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken ( 3 ), der Verordnung (EG) 
Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Be
schleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit ( 4 ) und der Entschließung des Euro
päischen Rates vom 17. Juni 1997 über den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt ( 5 ). Die Verordnungen (EG) 
Nr. 1466/97 und (EG) Nr. 1467/97 wurden 2005 durch 
die Verordnungen (EG) Nr. 1055/2005 ( 6 ) bzw. (EG) 
Nr. 1056/2005 ( 7 ) geändert. Ergänzend dazu nahm der 
Rat am 20. März 2005 den Bericht „Verbesserung der 
Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts“ ( 8 ) an. 

(3) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel 
einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Ver
besserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein 
kräftiges, tragfähiges Wachstum, das auf einem stabilen 
Finanzsystem fußt, was zur Verwirklichung der Ziele der 
Union für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung bei
trägt. 

(4) Im Rahmen der präventiven Komponente des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts müssen die Mitgliedstaaten ein mit
telfristiges Haushaltsziel erreichen und halten und zu die
sem Zweck Stabilitäts- und Konvergenzprogramme vor
legen. Dieser präventiven Komponente würden strengere 
Überwachungsmaßnahmen zugute kommen, um sicher
zustellen, dass die Mitgliedstaaten mit dem haushaltspoli
tischen Koordinierungsrahmen der Union übereinstim
men und ihn einhalten. 

(5) Sowohl der Inhalt der Stabilitäts- und Konvergenzpro
gramme als auch das Verfahren für deren Prüfung sollten 
nach Maßgabe der bei der Umsetzung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts gewonnenen Erfahrungen sowohl auf 
nationaler Ebene als auch auf Unionsebene weiter ent
wickelt werden. 

(6) Bei den Haushaltszielen der Stabilitäts- und Konvergenz
programme sollten ausdrücklich die Maßnahmen berück
sichtigt werden, die im Einklang mit den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik, den beschäftigungspolitischen Leit
linien der Mitgliedstaaten und der Union sowie allgemein 
der nationalen Reformprogramme angenommen werden. 

(7) Die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme sollten vor
gelegt und bewertet werden, bevor wichtige Entscheidun
gen über die nationalen Haushaltspläne für die nachfol
genden Jahre getroffen werden. Daher sollte eine an
gemessene Frist für die Vorlage der Stabilitäts- und Kon
vergenzprogramme festgelegt werden. Angesichts der 
Spezifitäten des Haushaltsjahres des Vereinigten König
reichs sollten besondere Bestimmungen für den Zeit
punkt der Vorlage der britischen Konvergenzprogramme 
festgelegt werden. 

(8) Die Erfahrungen und Fehler, die während des ersten Jahr
zehnts der Wirtschafts- und Währungsunion gemacht 
wurden, haben gezeigt, dass die wirtschaftspolitische 
Steuerung in der Union verbessert werden muss und 
auf einer größeren nationalen Eigenverantwortung für 
die gemeinsam beschlossenen Regeln und Strategien so
wie auf einem solideren Rahmen auf Unionsebene zur 
Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitiken beru
hen sollte.
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(9) Der verbesserte Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung sollte sich auf mehrere miteinander verknüpfte 
und ineinandergreifende Politiken für nachhaltiges 
Wachstum und Beschäftigung stützen, insbesondere 
eine Unionsstrategie für Wachstum und Beschäftigung, 
wobei besonderer Wert auf den Ausbau und die Stärkung 
des Binnenmarkts, die Förderung des internationalen 
Handels und der Wettbewerbsfähigkeit, ein Europäisches 
Semester für die verstärkte Koordinierung der Wirt
schafts- und Haushaltspolitik (Europäisches Semester), ei
nen soliden Rahmen zur Vermeidung und Korrektur 
übermäßiger Staatsdefizite (Stabilitäts- und Wachstums
pakt), einen soliden Rahmen zur Vermeidung und Kor
rektur makroökonomischer Ungleichgewichte, Mindest
anforderungen an die nationalen Haushaltsrahmen sowie 
eine verstärkte Regulierung und Überwachung der Fi
nanzmärkte einschließlich der Aufsicht auf Makroebene 
durch den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken zu 
legen ist. 

(10) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Rahmen für 
die wirtschaftspolitische Steuerung insgesamt ergänzen 
und unterstützen die Strategie der Union für Wachstum 
und Beschäftigung. Die Verflechtungen zwischen unter
schiedlichen Schwerpunkten sollten nicht zu Ausnahmen 
von den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstums
paktes führen. 

(11) Die Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung sollte 
eine engere und rechtzeitigere Einbeziehung des Europäi
schen Parlaments und der nationalen Parlamente ein
schließen. Zwar wird anerkannt, dass die Verhandlungs
partner des Europäischen Parlaments im Rahmen des 
Dialogs die jeweiligen Organe der Union und ihre Ver
treter sind, doch kann der zuständige Ausschuss des Eu
ropäischen Parlaments einem Mitgliedstaat, an den der 
Rat eine Empfehlung gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder 
Artikel 10 Absatz 2 gerichtet hat, die Gelegenheit bieten, 
an einer Aussprache teilzunehmen. Die Teilnahme des 
Mitgliedstaats an einer solchen Aussprache ist freiwillig. 

(12) Der Kommission sollte eine stärkere Rolle in dem Ver
fahren der verstärkten Überwachung in Bezug auf für 
jeden Mitgliedstaat spezifische Bewertungen, Über
wachungsmaßnahmen, Missionen vor Ort, Empfehlungen 
und Warnungen zukommen. 

(13) Die Stabilitäts- und Konvergenzprogramme und die na
tionalen Reformprogramme sollten auf kohärente Art 
und Weise ausgearbeitet werden und ihre Übermittlung 
sollte zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Diese Pro
gramme sollten dem Rat und der Kommission übermit
telt werden. Sie sollten veröffentlicht werden. 

(14) Im Europäischen Semester beginnt der Zyklus der Politik
überwachung und -koordinierung Anfang des Jahres mit 
einer horizontal angelegten Überprüfung, bei der der Eu
ropäische Rat auf der Grundlage von Analysen der Kom
mission und des Rates die wichtigsten wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Union und des Euro-Währungs
gebietes beschreibt und strategische Leitlinien für die 

Politik formuliert. Zu Beginn des jährlichen Über
wachungszyklus, rechtzeitig vor Aufnahme der entspre
chenden Diskussionen im Europäischen Rat, sollten auch 
im Europäischen Parlament Beratungen geführt werden. 
Bei der Erstellung ihrer Stabilitäts- oder Konvergenzpro
gramme und ihrer nationalen Reformprogramme sollten 
die Mitgliedstaaten den horizontal ausgerichteten Leit
linien des Europäischen Rates Rechnung tragen. 

(15) Damit auf der nationalen Ebene stärker Eigenverantwor
tung für den Stabilitäts- und Wachstumspakt übernom
men wird, sollten die nationalen Haushaltsrahmen voll
ständig auf die Ziele der multilateralen Überwachung in 
der Union und insbesondere auf das Europäische Semes
ter abgestimmt sein. 

(16) Im Einklang mit den rechtlichen und politischen Rege
lungen in jedem Mitgliedstaat sollten die nationalen Par
lamente umfassend in das Europäische Semester und die 
Erstellung der Stabilitätsprogramme, der Konvergenzpro
gramme sowie der nationalen Reformprogramme einge
bunden werden, um die Transparenz der sowie die Eigen
verantwortung und die Rechenschaftspflicht für die ge
troffenen Entscheidungen zu steigern. Gegebenenfalls 
sollten der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der Aus
schuss für Wirtschaftspolitik, der Beschäftigungsausschuss 
und der Ausschuss für Sozialschutz im Rahmen des Eu
ropäischen Semesters konsultiert werden. Die maßgeb
lichen Beteiligten, insbesondere die Sozialpartner, sollten 
im Rahmen des Europäischen Semesters gegebenenfalls 
bei der Erörterung der zentralen politischen Fragen ge
mäß den Bestimmungen des AEUV und den nationalen 
rechtlichen und politischen Regelungen eingebunden 
werden. 

(17) Die Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels sollte 
den Mitgliedstaaten eine Sicherheitsmarge zum Referenz
wert von 3 % des BIP verschaffen, damit sie nachhaltige 
öffentliche Finanzen oder rasch Fortschritte in Richtung 
langfristiger Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen si
cherstellen können und gleichzeitig über haushaltspoliti
schen Spielraum insbesondere unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit von öffentlichen Investitionen verfügen. 
Das mittelfristige Haushaltsziel sollte auf der Grundlage 
einer gemeinsam vereinbarten Methode regelmäßig aktua
lisiert werden, wobei die Risiken expliziter und impliziter 
Verbindlichkeiten für die öffentlichen Finanzen gemäß 
den im Stabilitäts- und Wachstumspakt formulierten Zie
len entsprechend berücksichtigt werden. 

(18) Die Pflicht, das mittelfristige Haushaltsziel zu erreichen 
und zu halten, muss durch die Festlegung von Grund
sätzen für den Anpassungspfad in Richtung auf das mit
telfristige Haushaltsziel auch faktisch durchgesetzt wer
den. Diese Prinzipien sollten unter anderem sicherstellen, 
dass unerwartete Einnahmen, insbesondere Einnahmen, 
die über denen liegen, die im Normalfall bei einem wirt
schaftlichen Wachstum erwartet werden können, zum 
Schuldenabbau verwendet werden. 

(19) Die Pflicht, das mittelfristige Haushaltsziel zu erreichen 
und zu halten, sollte für alle Mitgliedstaaten gelten.
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(20) Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittelfris
tige Haushaltsziel sollten auf der Grundlage einer Ge
samtbewertung evaluiert werden, bei der der strukturelle 
Haushaltsaldo als Referenz dient, einschließlich einer 
Analyse der Ausgaben ohne Anrechnung diskretionärer 
einnahmenseitiger Maßnahmen. In dieser Hinsicht, und 
solange das mittelfristige Haushaltsziel nicht erreicht ist, 
sollte das Wachstum der Staatsausgaben normalerweise 
nicht über eine mittelfristige Referenzrate des potenziel
len BIP-Wachstums hinausgehen, wobei Überschreitun
gen dieser Norm durch diskretionäre Erhöhungen der 
Staatseinnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen und dis
kretionäre Einnahmensenkungen durch Ausgabenkürzun
gen kompensiert werden. Die mittelfristige Referenzrate 
des potenziellen BIP-Wachstums sollte anhand einer ge
meinsam vereinbarten Methode berechnet werden. Die 
Kommission sollte die Berechnungsmethode für diese 
Projektionen und die daraus abgeleitete mittelfristige Re
ferenzrate des potenziellen BIP-Wachstums öffentlich zu
gänglich machen. Den potenziell sehr hohen Schwankun
gen der Investitionsausgaben sollte — insbesondere bei 
den kleinen Mitgliedstaaten — Rechnung getragen wer
den. 

(21) Den Mitgliedstaaten, deren Schuldenstand 60 % des BIP 
übersteigt oder die mit ausgeprägten Risiken hinsichtlich 
der Tragfähigkeit ihrer Gesamtverschuldung konfrontiert 
sind, sollte eine schnellere Anpassung in Richtung auf die 
mittelfristigen Haushaltsziele vorgeschrieben werden. 

(22) Bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der Kon
trolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und die 
Lage der öffentlichen Finanzen erheblich beeinträchtigt, 
oder bei einem schweren Konjunkturabschwung im 
Euro-Währungsgebiet oder in der Union insgesamt sollte 
es zulässig sein, vorübergehend von dem Anpassungspfad 
in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel abzuwei
chen, um die wirtschaftliche Erholung zu erleichtern, vo
rausgesetzt dies gefährdet nicht die mittelfristige Trag
fähigkeit der öffentlichen Finanzen. Bei der Genehmigung 
einer vorübergehenden Abweichung von dem mittelfris
tigen Haushaltsziel oder dem entsprechenden Anpas
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel sollte auch die 
Umsetzung größerer Strukturreformen berücksichtigt 
werden, soweit eine Sicherheitsmarge zum Defizit-Refe
renzwert beibehalten wird. Besonderes Augenmerk sollte 
in diesem Zusammenhang auf die systembezogenen Re
formen der Rentensysteme gelegt werden, bei denen die 
Abweichung den unmittelbaren zusätzlichen Kosten der 
Verlagerung von Beiträgen von der öffentlich finanzierten 
Säule auf die vollständig kapitalgedeckte Säule entspre
chen sollte. Rückübertragungen der Vermögenswerte 
von der vollständig kapitalgedeckten Säule auf die von 
der öffentlichen Hand finanzierte Säule sollten als ein
malige und vorübergehende Maßnahmen gelten und so
mit in dem strukturellen Haushaltssaldo, der für die Be
wertung der Fortschritte in Richtung auf das mittel-fris
tige Haushaltsziel herangezogen wird, nicht berücksich
tigt werden. 

(23) Weicht ein Mitgliedstaat erheblich vom Anpassungspfad 
in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel ab, sollte 
er eine Verwarnung durch die Kommission erhalten, auf 

die innerhalb eines Monats eine Prüfung der Lage durch 
den Rat und eine Empfehlung hinsichtlich der notwendi
gen Anpassungsmaßnahmen folgt. In der Empfehlung 
sollte eine Frist von höchstens fünf Monaten für die 
Behebung der Abweichung festgelegt werden. Der betref
fende Mitgliedstaat sollte dem Rat über die ergriffenen 
Maßnahmen Bericht erstatten. Falls der betreffende Mit
gliedstaat innerhalb der vom Rat festgesetzten Frist keine 
angemessenen Maßnahmen ergreift, sollte der Rat einen 
Beschluss annehmen, in dem dies festgestellt wird und 
dem Europäischen Rat darüber Bericht erstatten. Es ist 
wichtig, dass rechtzeitig festgestellt wird, dass Mitglied
staaten keine angemessenen Maßnahmen ergreifen, ins
besondere wenn der Verstoß andauert. Die Kommission 
sollte dem Rat vorschlagen können, überarbeitete Emp
fehlungen anzunehmen. Die Kommission sollte die EZB 
auffordern können, sich für die Mitgliedstaaten des Euro- 
Währungsgebiets und für die Mitgliedstaaten, die an dem 
Abkommen vom 16. März 2006 zwischen der Europäi
schen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken der 
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitglied
staaten über die Funktionsweise eines Wechselkurs
mechanismus in der dritten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion ( 1 ) (WKM2) teilnehmen, gegebenenfalls 
an einer Überwachungsmission zu beteiligen. Die Kom
mission sollte dem Rat über die Ergebnisse dieser Mission 
Bericht erstatten und sollte gegebenenfalls beschließen 
können, ihre Erkenntnisse öffentlich zu machen. 

(24) Die Befugnis zur Annahme einzelner Beschlüsse, in de
nen die Nichteinhaltung der Empfehlungen festgestellt 
wird, die vom Rat auf der Grundlage von Artikel 121 
Absatz 4 AEUV zur Festlegung politischer Maßnahmen 
in dem Falle, dass ein Mitgliedstaat vom Anpassungspfad 
in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel erheblich 
abweicht, angenommen worden sind, sollte dem Rat 
übertragen werden. Als Bestandteil der Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten im Rat gemäß 
Artikel 121 Absatz 1 AEUV stellen diese einzelnen Be
schlüsse untrennbare Folgemaßnahmen zu den vom Rat 
gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV angenommenen 
Empfehlungen dar. Das Ruhen der Stimmrechte der Mit
glieder des Rates, die die Mitgliedstaaten vertreten, deren 
Währung nicht der Euro ist, bei Annahme eines Be
schlusses des Rates, der die Nichteinhaltung der an einen 
Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist, gerichteten 
Empfehlungen auf der Grundlage von Artikel 121 Absatz 
4 AEUV feststellt, ist direkte Folge der Tatsache, dass ein 
solcher Beschluss eine untrennbare Folgemaßnahme die
ser Empfehlung und der Bestimmung in Artikel 139 Ab
satz 4 AEUV ist, durch den das Recht auf Abstimmung 
über solche Empfehlungen denjenigen Mitgliedstaaten 
vorbehalten ist, deren Währung der Euro ist. 

(25) Um zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, den Rahmen der Union für die 
haushaltspolitische Überwachung einhalten, sollte für 
Fälle, in denen eine erhebliche Abweichung vom Anpas
sungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel 
zu verzeichnen ist, auf der Grundlage von Artikel 136 
AEUV ein spezieller Durchsetzungsmechanismus geschaf
fen werden.

DE L 306/14 Amtsblatt der Europäischen Union 23.11.2011 

( 1 ) ABl. C 73 vom 25.3.2006, S. 21.



(26) Die in der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 enthaltenen 
Bezugnahmen sollten an die neue Artikelnummerierung 
des AEUV angepasst werden. 

(27) Die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 sollte daher entspre
chend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

In dieser Verordnung werden die Regeln für den Inhalt, die 
Vorlage und die Prüfung der Stabilitätsprogramme und 
Konvergenzprogramme und für die Beobachtung von deren 
Umsetzung im Rahmen der multilateralen Überwachung 
durch den Rat und die Kommission festgelegt, um das Ent
stehen übermäßiger öffentlicher Defizite bereits in einem 
frühen Stadium zu verhindern, die Überwachung und Koor
dinierung der Wirtschaftspolitik zu fördern und dadurch die 
Erreichung der Ziele der Union für Wachstum und Beschäf
tigung zu unterstützen.“ 

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus
druck: 

a) ‚teilnehmende Mitgliedstaaten‘ die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist; 

b) ‚nicht teilnehmende Mitgliedstaaten‘ alle anderen Mit
gliedstaaten.“ 

3. Folgender Abschnitt wird eingefügt: 

„ABSCHNITT 1-A 

EUROPÄISCHES SEMESTER FÜR DIE WIRTSCHAFTSPOLI
TISCHE KOORDINIERUNG 

Artikel 2-a 

(1) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
und eine dauerhafte Konvergenz der Wirtschaftsleistung der 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, führt der Rat die multi
laterale Überwachung als integralen Bestandteil des Europäi
schen Semesters für die wirtschaftspolitische Koordinierung 
im Einklang mit den im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) festgelegten Zielen und Anfor
derungen durch. 

(2) Dieses Europäische Semester umfasst: 

a) die Bestimmung und Überwachung der Umsetzung der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 
und der Union (Grundzüge der Wirtschaftspolitik) 
nach Maßgabe des Artikel 121 Absatz 2 AEUV; 

b) die Bestimmung und Prüfung der Umsetzung der von 
den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 148 Absatz 2 AEUV 
zu berücksichtigenden beschäftigungspolitischen Leit
linien (beschäftigungspolitische Leitlinien); 

c) die Übermittlung und Bewertung der Stabilitäts- oder 
Konvergenzprogramme der Mitgliedstaaten nach dieser 
Verordnung; 

d) die Übermittlung und Bewertung der nationalen Re
formprogramme der Mitgliedstaaten zur Unterstützung 
der Strategie der Union für Wachstum und Beschäfti
gung, die gemäß den Leitlinien der Buchstaben a und 
b und den für die Mitgliedstaaten von der Kommission 
und vom Europäischen Rat zu Beginn des jährlichen 
Überwachungszyklus aufgestellten allgemeinen Leitlinien 
erarbeitet wurden; 

e) die Überwachung zur Vermeidung und Korrektur ma
kroökonomischer Ungleichgewichte gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. November 2011 über die Vermei
dung und Korrektur makroökonomischer Ungleichge
wichte (*). 

(3) Im Sinne einer rechzeitigen und integrierten politi
schen Beratung im Hinblick auf makrofinanzpolitische und 
makrostrukturpolitische Vorhaben erstellt der Rat im Ver
lauf des Europäischen Semesters nach Bewertung dieser 
Programme auf der Grundlage der Empfehlungen der Kom
mission unter Nutzung der Rechtsinstrumente gemäß 
Artikel 121 und 148 AEUV und dieser Verordnung sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 in der Regel Leitlinien 
für die Mitgliedstaaten. 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die an sie gerichteten 
Leitlinien bei der Entwicklung ihrer Wirtschafts-, Beschäfti
gungs- und Haushaltspolitik gebührend, ehe sie die wesent
lichen Beschlüsse über die nationalen Haushalte für die 
kommenden Jahre fassen. Die entsprechenden Fortschritte 
werden von der Kommission kontrolliert. 

Handelt ein Mitgliedstaat nicht entsprechend den an ihn 
gerichteten Leitlinien, so kann dies folgende Maßnahmen 
nach sich ziehen: 

a) weiteren Empfehlungen für spezifische Maßnahmen; 

b) einer Verwarnung durch die Kommission gemäß 
Artikel 212 Absatz 4 AEUV; 

c) Maßnahmen gemäß dieser Verordnung, der Verordnung 
(EG) Nr. 1467/97 oder der Verordnung (EU) Nr. 
1176/2011. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird von der Kommis
sion verstärkt überwacht und kann Überwachungsmissio
nen gemäß Artikel -11 dieser Verordnung einschließen.
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(4) Das Europäische Parlament wird in das Europäische 
Semester umfassend eingebunden, um die Transparenz, die 
Eigenverantwortung und die Rechenschaftspflicht für die 
getroffenen Entscheidungen zu steigern, insbesondere über 
den Wirtschaftlichen Dialog gemäß Artikel 2-ab dieser Ver
ordnung. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss, der Aus
schuss für Wirtschaftspolitik, der Beschäftigungsausschuss 
und der Ausschuss für Sozialschutz werden gegebenenfalls 
im Rahmen des Europäischen Semesters konsultiert. Die 
einschlägigen Beteiligten, insbesondere die Sozialpartner, 
werden im Rahmen des Europäischen Semesters gegebenen
falls in Bezug auf die zentralen politischen Fragen gemäß 
den Bestimmungen des AEUV und der nationalen recht
lichen und politischen Regelungen eingebunden. 

Der Präsident des Rates und die Kommission gemäß 
Artikel 121 AEUV sowie gegebenenfalls der Präsident der 
Euro-Gruppe erstatten dem Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat jährlich Bericht über die Ergebnisse 
der multilateralen Überwachung. Diese Berichte sollten Be
standteil des Wirtschaftlichen Dialogs gemäß Artikel 2-ab 
dieser Verordnung sein. 

___________ 
(*) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 25.“ 

4. Folgender Abschnitt wird eingefügt: 

„ABSCHNITT 1-Aa 

WIRTSCHAFTLICHER DIALOG 

Artikel 2-ab 

(1) Zur Verbesserung des Dialogs zwischen den Organen 
der Union, insbesondere zwischen dem Europäischen Par
lament, dem Rat und der Kommission und um ein höheres 
Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewähr
leisten, kann der zuständige Ausschuss des Europäischen 
Parlaments den Präsidenten des Rates, die Kommission 
und gegebenenfalls den Präsidenten des Europäischen Rates 
oder den Präsidenten der Euro-Gruppe einladen, vor dem 
Ausschuss zu erscheinen, um Folgendes zu erörtern: 

a) die dem Ausschuss vom Rat übermittelten Informatio
nen über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik gemäß 
Artikel 121 Absatz 2 AEUV; 

b) die von der Kommission zu Beginn des jährlichen Zy
klus der Überwachung an die Adresse der Mitgliedstaa
ten gerichteten allgemeinen Leitlinien; 

c) die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates über die 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik im Rahmen des Euro
päischen Semesters; 

d) die Ergebnisse der gemäß dieser Verordnung durch
geführten multilateralen Überwachung; 

e) die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zu den 
Leitlinien für die multilaterale Überwachung und zu de
ren Ergebnissen; 

f) die Überprüfungen der Durchführung der multilateralen 
Überwachung am Ende des Europäischen Semesters; 

g) die Empfehlungen des Rates an die Mitgliedstaaten ge
mäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV bei erheblichen Ab
weichungen und den Bericht des Rates an den Europäi
schen Rat gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 10 
Absatz 2 dieser Verordnung. 

(2) Vom Rat wird grundsätzlich erwartet, den Empfeh
lungen und Vorschlägen der Kommission zu folgen oder 
aber seine Haltung öffentlich zu erläutern. 

(3) Der zuständige Ausschuss des Europäischen Par
laments kann einem Mitgliedstaat, an den eine Empfehlung 
des Rates gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 10 Absatz 
2 gerichtet wurde, die Gelegenheit bieten, an einer Aus
sprache teilzunehmen. 

(4) Der Rat und die Kommission unterrichten das Euro
päische Parlament regelmäßig über die Anwendung dieser 
Verordnung.“ 

5. Artikel 2a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2a 

Jeder Mitgliedstaat setzt sich ein differenziertes mittelfristi
ges Haushaltsziel für seine Haushaltslage. Diese länderspezi
fischen mittelfristigen Haushaltsziele können von der An
forderung eines nahezu ausgeglichenen oder einen Über
schuss aufweisenden Haushalts abweichen und gleichzeitig 
eine Sicherheitsmarge im Hinblick auf die öffentliche Defi
zitquote von 3 % des BIP vorsehen. Diese mittelfristigen 
Haushaltsziele gewährleisten tragfähige öffentliche Finanzen 
oder einen raschen Fortschritt in Richtung auf eine solche 
Tragfähigkeit und eröffnen gleichzeitig einen haushaltspoli
tischen Spielraum, wobei insbesondere der Notwendigkeit 
von öffentlichen Investitionen Rechnung getragen wird. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren bewegen sich die 
länderspezifischen mittelfristigen Haushaltsziele für die teil
nehmenden Mitgliedstaaten und für die Mitgliedstaaten, die 
am WKM2 teilnehmen innerhalb einer konkreten Spanne, 
die konjunkturbereinigt und ohne Anrechnung einmaliger 
und befristeter Maßnahmen zwischen -1 % des BIP und 
einem ausgeglichenen oder einen Überschuss aufweisenden 
Haushalt liegt. 

Das mittelfristige Haushaltsziel wird alle drei Jahre über
prüft. Das mittelfristige Haushaltsziel eines Mitgliedstaats 
kann weiter angepasst werden, wenn eine strukturelle Re
form mit erheblichen Auswirkungen auf die Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen umgesetzt wird. 

Die Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsziels wird ge
mäß Kapitel IV der Richtlinie 2011/85/EU vom 
8. November 2011 des Rates über die Anforderungen an 
die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten (*) in 
den nationalen mittelfristigen Haushaltsrahmen aufgenom
men. 

___________ 
(*) ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41.“.
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6. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder teilnehmende Mitgliedstaat legt dem Rat 
und der Kommission die zur regelmäßigen multilatera
len Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV er
forderlichen Angaben in Form eines Stabilitätspro
gramms vor, das eine wesentliche Grundlage für die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bildet, welche 
der Preisstabilität, starkem, nachhaltigem Wachstum 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a, b und c folgende 
Fassung: 

„a) das mittelfristige Haushaltsziel sowie den Anpas
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den ge
samtstaatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, 
die voraussichtliche Entwicklung der öffentlichen 
Schuldenquote, den bei den Staatsausgaben — ein
schließlich der entsprechenden Ausgaben für Brutto
anlageinvestitionen — geplanten Wachstumspfad, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Bedingun
gen und Kriterien für die Feststellung des Ausgaben
wachstums gemäß Artikel 5 Absatz 1, den bei den 
Staatseinnahmen geplanten Wachstumspfad bei un
veränderter Politik sowie eine Quantifizierung der 
auf der Einnahmenseite geplanten diskretionären 
Maßnahmen; 

aa) Informationen über implizite Verbindlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung sowie 
Eventualverbindlichkeiten wie staatliche Bürgschaf
ten mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen 
auf den gesamtstaatlichen Haushalt; 

ab) Informationen zur Vereinbarkeit des Stabilitätspro
gramms mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik 
und dem nationalen Reformprogramm; 

b) die Hauptannahmen über die voraussichtliche wirt
schaftliche Entwicklung und über wichtige öko
nomische Variablen, die für die Erreichung des Sta
bilitätsprogramms von Belang sind, wie Ausgaben 
für öffentliche Investitionen, reales BIP-Wachstum, 
Beschäftigung und Inflation; 

c) eine quantitative Bewertung der haushaltspolitischen 
und sonstigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, 
die zur Erreichung der Programmziele unternom
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, 
die — auch durch Steigerung des potentiellen nach
haltigen Wachstums — direkte langfristige positive 
Auswirkungen auf den Haushalt haben;“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Das Stabilitätsprogramm muss auf dem wahr
scheinlichsten makrobudgetären Szenario oder auf ei
nem vorsichtigeren Szenario basieren. Die makroöko
nomischen und haushaltspolitischen Prognosen werden 
mit den aktuellsten Prognosen der Kommission und 

gegebenenfalls denjenigen anderer unabhängiger Gre
mien verglichen. Erhebliche Abweichungen zwischen 
dem gewählten makrobudgetären Szenario und den 
Prognosen der Kommission müssen begründet werden, 
insbesondere wenn der Umfang oder die Höhe der ex
ternen Annahmen erheblich von den Angaben in den 
Prognosen der Kommission abweichen. 

Die genaue Art der Angaben in Absatz 2 Buchstaben a, 
aa, b, c und d wird von der Kommission in Zusammen
arbeit mit den Mitgliedstaaten in einem harmonisierten 
Rahmen dargelegt.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaat
lichem Haushaltsaldo und gesamtstaatlicher Schulden
quote, zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei 
den Staatseinnahmen geplanten Wachstumspfad bei un
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge
planten, angemessen quantifizierten diskretionären Maß
nahmen sowie den in Absatz 2 Buchstaben a und b 
genannten wichtigsten ökonomischen Annahmen wer
den auf Jahresbasis erstellt und beziehen sich auf das 
Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens die drei fol
genden Jahre. 

(4) Jedes Programm enthält Informationen über sei
nen Status im Rahmen der nationalen Verfahren und 
insbesondere darüber, ob das Programm dem nationalen 
Parlament vorgelegt wurde und ob das nationale Par
lament die Möglichkeit hatte, die Stellungnahme des 
Rates zu dem vorhergehenden Programm oder gegebe
nenfalls Empfehlungen oder Verwarnungen zu erörtern, 
und ob das Programm vom Parlament gebilligt wurde.“ 

7. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

(1) Stabilitätsprogramme sind alljährlich im April, vor
zugsweise bis Mitte April und spätestens am 30. April, 
vorzulegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Stabilitäts
programme.“ 

8. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen der Kommis
sion und des Wirtschafts- und Finanzausschusses prüft der 
Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung nach 
Artikel 121 AEUV das von dem betreffenden Mitgliedstaat 
angegebene mittelfristige Haushaltsziel nach den Angaben 
in seinem Stabilitätsprogramm; ferner bewertet er, ob die 
ökonomischen Annahmen, auf denen das Programm be
ruht, plausibel sind, ob der Anpassungspfad in Richtung 
auf das mittelfristige Haushaltsziel angemessen ist — ein
schließlich der Prüfung des begleitenden Pfades für die 
Schuldenquote — und ob die laufenden oder vorgeschlage
nen Maßnahmen zur Einhaltung dieses Anpassungspfads 
ausreichen, um das mittelfristige Haushaltsziel im Laufe 
des Konjunkturzyklus zu erreichen.
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Der Rat und die Kommission prüfen bei der Beurteilung des 
Anpassungspfads in Richtung auf das mittelfristige Haus
haltsziel, ob der betreffende Mitgliedstaat eine zur Errei
chung dieses mittelfristigen Haushaltsziels angemessene 
jährliche Verbesserung seines konjunkturbereinigten Haus
haltssaldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger be
fristeter Maßnahmen verfolgt, wobei ein Richtwert von 
0,5 % des BIP zugrunde gelegt wird. Bei Mitgliedstaaten 
mit einem Schuldenstand von über 60 % des BIP oder 
mit ausgeprägten Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit ih
rer Gesamtschulden prüfen der Rat und die Kommission, 
ob die jährliche Verbesserung des konjunkturbereinigten 
Haushaltssaldos ohne einmalige und sonstige befristete 
Maßnahmen über 0,5 % des BIP hinausgeht. Der Rat und 
die Kommission berücksichtigen dabei, ob in Zeiten guter 
wirtschaftlicher Entwicklung stärkere Anpassungsanstren
gungen unternommen werden, während die Anstrengungen 
in Zeiten schlechter wirtschaftlicher Entwicklung geringer 
ausfallen könnten. Insbesondere sind unerwartete Mehr- 
und Mindereinnahmen zu berücksichtigen. 

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittelfristige 
Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer Gesamt
bewertung evaluiert, bei der der strukturelle Haushaltsaldo 
als Referenz dient, einschließlich einer Analyse der Aus
gaben ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger 
Maßnahmen. Hierzu prüfen der Rat und die Kommission, 
ob das Wachstum der Staatsausgaben bei gleichzeitiger Be
rücksichtigung der einnahmenseitig getroffenen oder ge
planten Maßnahmen im Einklang mit den folgenden Bedin
gungen steht: 

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushaltsziel 
erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachstum 
nicht über eine mittelfristige Referenzrate des potenziel
len BIP-Wachstums hinaus, es sei denn, eine Überschrei
tung wird durch diskretionäre einnahmenseitige Maß
nahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; 

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushaltsziel 
noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Ausgaben
wachstum unterhalb einer mittelfristigen Referenzrate 
des potenziellen BIP-Wachstums, es sei denn, eine Über
schreitung wird durch diskretionäre einnahmenseitige 
Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; der Abstand 
der Staatsausgaben-Wachstumsrate zu einer mittelfristi
gen Referenzrate des potenziellen BIP-Wachstums wird 
so festgesetzt, dass eine angemessene Korrektur in Rich
tung des mittelfristigen Haushaltsziels sichergestellt ist; 

c) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushaltsziel 
noch nicht erreicht haben, wird jede diskretionäre Sen
kung der Staatseinnahmen entweder durch Ausgaben
kürzungen oder durch eine diskretionäre Erhöhung an
derer Staatseinnahmen in gleicher Höhe oder durch bei
des ausgeglichen. 

Die Gesamtausgaben dürfen keine Zinszahlungen, keine 
Ausgaben für Unionsprogramme, die vollständig durch Ein
nahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden, und 
keine nicht-diskretionären Änderungen der Ausgaben für 
Arbeitslosenunterstützung beinhalten. 

Ein Ausgabenwachstum, das über die mittelfristige Refe
renzrate hinausgeht, darf nicht als Verletzung des Richt
werts betrachtet werden, insofern es vollständig durch ge
setzlich vorgeschriebene Einnahmensteigerungen ausgegli
chen wird. 

Die mittelfristige Referenzrate des potenziellen BIP-Wachs
tums wird auf der Grundlage vorwärts gerichteter Projek
tionen und rückwärts gerichteter Schätzungen bestimmt. 
Die Projektionen werden regelmäßig aktualisiert. Die Kom
mission veröffentlicht die Berechnungsmethode für diese 
Projektionen und die daraus abgeleitete mittelfristige Refe
renzrate des potenziellen BIP-Wachstums. 

Bei der Festlegung des Anpassungspfads zur Erreichung des 
mittelfristigen Haushaltsziels für Mitgliedstaaten, die dieses 
Ziel noch nicht erreicht haben, und wenn Mitgliedstaaten, 
die es bereits erreicht haben, eine befristete Abweichung 
von diesem Ziel eingeräumt wird, sofern eine angemessene 
Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert beibehalten und 
erwartet wird, dass die Haushaltslage im Programmzeitraum 
wieder zum mittelfristigen Haushaltsziel zurückkehrt, tra
gen der Rat und die Kommission größeren Strukturrefor
men Rechnung, die — auch durch Steigerung des nach
haltigen Potenzialwachstums — direkte langfristige positive 
Auswirkungen auf den Haushalt und mithin nachprüfbare 
Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öffent
lichen Finanzen haben. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt Rentenreformen, durch die 
ein Mehrsäulensystem mit einer gesetzlichen, vollständig 
kapitalgedeckten Säule eingeführt wird. Mitgliedstaaten, 
die solche Reformen durchführen, dürfen vom Anpassungs
pfad in Richtung auf ihr mittelfristiges Haushaltsziel oder 
von dem Ziel selbst mit der Maßgabe abweichen, dass die 
Abweichung der Höhe der unmittelbaren zusätzlichen Aus
wirkungen der Reform auf den gesamtstaatlichen Haus
haltsaldo entspricht und vorausgesetzt, eine angemessene 
Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert wird beibehal
ten. 

Der Rat und die Kommission prüfen ferner, ob das Stabi
litätsprogramm die Erreichung dauerhafter und echter Kon
vergenz im Euro-Währungsgebiet und eine engere Koor
dinierung der Wirtschaftspolitik erleichtert und ob die Wirt
schaftspolitik des betreffenden Mitgliedstaats mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik und den beschäftigungs
politischen Leitlinien der Mitgliedstaaten und der Union 
vereinbar ist. 

Bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der Kon
trolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und erhebli
che Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen Finanzen 
hat, oder bei einem schweren Konjunkturabschwung im 
Euro-Währungsgebiet oder in der Union insgesamt kann 
den Mitgliedstaaten gestattet werden, vorübergehend von 
dem Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige 
Haushaltsziel gemäß Unterabsatz 3 abzuweichen, voraus
gesetzt, dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen.
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(2) Der Rat und die Kommission prüfen das Stabilitäts
programm innerhalb von höchstens drei Monaten nach 
Vorlage des Programms. Der Rat nimmt auf Empfehlung 
der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Finanzausschusses bei Bedarf eine Stellungnahme zu dem 
Programm an. Gelangt der Rat gemäß Artikel 121 AEUV 
zu der Auffassung, dass die Ziele und Inhalte des Pro
gramms mit besonderem Verweis auf den Anpassungspfad 
in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel anspruchs
voller formuliert werden sollten, fordert er den betreffenden 
Mitgliedstaat in seiner Stellungnahme zur Anpassung des 
Programms auf.“ 

9. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung gemäß 
Artikel 121 Absatz 3 AEUV überwachen der Rat und die 
Kommission anhand von Angaben der teilnehmenden Mit
gliedstaaten sowie von Bewertungen der Kommission und 
des Wirtschafts- und Finanzausschusses die Umsetzung der 
Stabilitätsprogramme, um dabei insbesondere tatsächliche 
oder erwartete erhebliche Abweichungen der Haushaltslage 
vom mittelfristigen Haushaltsziel oder von einem angemes
senen Anpassungspfad in Richtung auf dieses Ziel zu er
mitteln. 

(2) Bei einer festgestellten erheblichen Abweichung vom 
Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus
haltsziel im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 3 
richtet die Kommission zur Vermeidung eines übermäßigen 
Defizits eine Verwarnung an den betreffenden Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV. 

Der Rat prüft innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt 
der Annahme der Verwarnung gemäß Unterabsatz 1 die 
Lage und nimmt auf der Grundlage einer Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV eine Emp
fehlung über die erforderlichen politischen Maßnahmen an. 
In der Empfehlung wird eine Frist von höchstens fünf Mo
naten für die Behebung der Abweichung festgelegt. Die Frist 
wird auf drei Monate verkürzt, wenn die Kommission in 
ihrer Verwarnung zu der Auffassung gelangt, dass die Lage 
besonders ernst ist und dringende Maßnahmen erfordert. 
Der Rat macht seine Empfehlung auf Vorschlag der Kom
mission öffentlich. 

Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem Rat innerhalb 
der Frist, die der Rat in der Empfehlung gemäß 
Artikel 121 Absatz 4 AEUV festlegt, Bericht über die auf 
die Empfehlung hin ergriffenen Maßnahmen. 

Ergreift der betreffende Mitgliedstaat nicht innerhalb der 
Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne von 
Unterabsatz 2 festgesetzt wurde, angemessene Maßnahmen, 
so empfiehlt die Kommission dem Rat unverzüglich, mit 
qualifizierter Mehrheit einen Beschluss mit der Feststellung 
anzunehmen, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen 
wurden. Gleichzeitig kann die Kommission dem Rat 

vorschlagen, eine überarbeitete Empfehlung über die erfor
derlichen politischen Maßnahmen gemäß Artikel 121 Ab
satz 4 AEUV anzunehmen. 

Nimmt der Rat nicht auf Empfehlung der Kommission den 
Beschluss an, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen 
wurden, und unterlässt es der betreffende Mitgliedstaat wei
terhin, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, so empfiehlt die 
Kommission einen Monat nach ihrer früheren Empfehlung 
dem Rat, den Beschluss anzunehmen, dass keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen wurden. Wird der Beschluss nicht 
innerhalb von zehn Tagen nach der Annahme durch die 
Kommission vom Rat mit einfacher Mehrheit abgelehnt, so 
gilt er als vom Rat angenommen. Gleichzeitig kann die 
Kommission dem Rat vorschlagen, eine überarbeitete Emp
fehlung über die erforderlichen politischen Maßnahmen ge
mäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV anzunehmen. 

An der Abstimmung über den Beschluss über die Nicht
einhaltung gemäß den Unterabsätzen 4 und 5 nehmen nur 
die Mitglieder des Rates teil, die teilnehmende Mitgliedstaa
ten vertreten, und der Rat beschließt ohne Berücksichtigung 
der Stimme des den betreffenden Mitgliedstaat vertretenden 
Mitglieds des Rates. 

Der Rat legt dem Europäischen Rat einen förmlichen Be
richt über die so gefassten Beschlüsse vor. 

(3) Eine Abweichung von dem mittelfristigen Haushalts
ziel oder von dem angemessenen Anpassungspfad in Rich
tung auf dieses Ziel wird auf der Grundlage einer Gesamt
bewertung evaluiert, bei der der strukturelle Haushaltssaldo 
als Referenz dient, einschließlich einer Analyse der Aus
gaben ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger 
Maßnahmen, wie in Artikel 5 Absatz 1 festgelegt. 

Für die Bewertung, ob die Abweichung erheblich ist, wer
den insbesondere folgende Kriterien herangezogen: 

a) Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushaltsziel 
nicht erreicht haben, bei der Beurteilung der Verände
rung des strukturellen Haushaltssaldos, ob die Abwei
chung in einem Jahr mindestens 0,5 % des BIP oder in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Durchschnitt min
destens 0,25 % des BIP jährlich beträgt; 

b) bei der Beurteilung der Ausgabenentwicklung ohne An
rechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen, 
ob die Abweichung eine Gesamtauswirkung auf den 
Haushaltssaldo von mindestens 0,5 % des BIP in einem 
Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfolgenden Jah
ren hat. 

Die Abweichung der Ausgabenentwicklung gilt nicht als 
erheblich, wenn der betreffende Mitgliedstaat sein mittel
fristiges Haushaltsziel übertroffen hat, wobei der Möglich
keit erheblicher unerwarteter Mehreinnahmen Rechnung 
getragen wird, und wenn die im Stabilitätsprogramm dar
gelegten Haushaltspläne dieses Ziel im Programmzeitraum 
nicht gefährden.
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Ebenfalls unberücksichtigt bleiben kann eine solche Abwei
chung bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der 
Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und die 
Lage der öffentlichen Finanzen erheblich beeinträchtigt, 
oder bei einem schweren Konjunkturabschwung im Euro- 
Währungsgebiet oder in der Union insgesamt, voraus
gesetzt, dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen.“ 

10. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Jeder nicht teilnehmende Mitgliedstaat legt dem 
Rat und der Kommission die zur regelmäßigen multi
lateralen Überwachung im Sinne von Artikel 121 AEUV 
erforderlichen Angaben in Form eines Konvergenzpro
gramms vor, das eine wesentliche Grundlage für die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bildet, welche 
der Preisstabilität, starkem, nachhaltigem Wachstum 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a, b und c folgende 
Fassung: 

„a) das mittelfristige Haushaltsziel sowie den Anpas
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel für den ge
samtstaatlichen Haushaltssaldo in Prozent des BIP, 
die voraussichtliche Entwicklung der öffentlichen 
Schuldenquote, den bei den Staatsausgaben — ein
schließlich der entsprechenden Ausgaben für Brutto
anlageinvestitionen — geplanten Wachstumspfad, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Bedingun
gen und Kriterien für die Feststellung des Ausgaben
wachstums gemäß Artikel 9 Absatz 1, den bei den 
Staatseinnahmen geplanten Wachstumspfad bei un
veränderter Politik sowie eine Quantifizierung der 
auf der Einnahmenseite geplanten diskretionären 
Maßnahmen, die mittelfristigen geldpolitischen Ziele 
und die Beziehung dieser Ziele zur Preis- und Wech
selkursstabilität sowie zur Erreichung dauerhafter 
Konvergenz; 

aa) Informationen über implizite Verbindlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung sowie 
Eventualverbindlichkeiten, wie staatliche Bürgschaf
ten mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen 
auf den gesamtstaatlichen Haushalt; 

ab) Informationen zur Vereinbarkeit des Konvergenz
programms mit den Grundzügen der Wirtschafts
politik und dem nationalen Reformprogramm; 

b) die Hauptannahmen über die voraussichtliche wirt
schaftliche Entwicklung und über wichtige öko
nomische Variablen, die für die Erreichung des Kon
vergenzprogramms von Belang sind, wie Ausgaben 
für öffentliche Investitionen, reales BIP-Wachstum, 
Beschäftigung und Inflation; 

c) eine quantitative Bewertung der haushaltspolitischen 
und sonstigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, 

die zur Erreichung der Programmziele unternom
men oder vorgeschlagen werden, darunter eine Kos
ten-Nutzen-Analyse für größere Strukturreformen, 
die — auch durch Steigerung des potentiellen nach
haltigen Wachstums — direkte langfristige positive 
Auswirkungen auf den Haushalt haben;“ 

c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Das Konvergenzprogramm muss auf dem wahr
scheinlichsten makrobudgetären Szenario oder auf ei
nem vorsichtigeren Szenario basieren. Die makroöko
nomischen und haushaltspolitischen Prognosen werden 
mit den aktuellsten Prognosen der Kommission und ge
gebenenfalls denjenigen anderer unabhängiger Gremien 
verglichen. Erhebliche Abweichungen zwischen dem ge
wählten makrobudgetären Szenario und den Prognosen 
der Kommission müssen begründet werden, insbeson
dere wenn der Umfang oder die Höhe der externen 
Annahmen erheblich von den Angaben in den Prog
nosen der Kommission abweichen. 

Die genaue Art der Angaben in Absatz 2 Buchstaben a, 
aa, b, c und d wird von der Kommission in Zusammen
arbeit mit den Mitgliedstaaten in einem harmonisierten 
Rahmen dargelegt.“ 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Angaben zur Entwicklung von gesamtstaat
lichem Haushaltssaldo und gesamtstaatlicher Schulden
quote, zum Wachstum der Staatsausgaben, zu dem bei 
den Staatseinnahmen geplanten Wachstumspfad bei un
veränderter Politik, zu den auf der Einnahmenseite ge
planten, angemessen quantifizierten diskretionären Maß
nahmen sowie den in Absatz 2 Buchstaben a und b 
genannten wichtigsten ökonomischen Annahmen wer
den auf Jahresbasis erstellt und beziehen sich auf das 
Vorjahr, das laufende Jahr und mindestens die drei fol
genden Jahre. 

(4) Jedes Programm enthält Informationen über sei
nen Status im Rahmen der nationalen Verfahren und 
insbesondere darüber, ob das Programm dem nationalen 
Parlament vorgelegt wurde und ob das nationale Par
lament die Möglichkeit hatte, die Stellungnahme des 
Rates zu dem vorhergehenden Programm oder gegebe
nenfalls Empfehlungen oder Verwarnungen zu erörtern, 
und ob das Programm vom Parlament gebilligt wurde.“ 

11. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

(1) Konvergenzprogramme sind alljährlich im April, vor
zugsweise bis Mitte April und spätestens am 30. April, 
vorzulegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Konvergenz
programme.“
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12. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

(1) Auf der Grundlage von Bewertungen der Kommis
sion und des Wirtschafts- und Finanzausschusses prüft der 
Rat im Rahmen der multilateralen Überwachung nach 
Artikel 121 AEUV die von den betreffenden Mitgliedstaaten 
in ihren Konvergenzprogrammen angegebenen mittelfristi
gen Haushaltsziele; ferner bewertet er, ob die ökonomi
schen Annahmen, auf denen das Programm beruht, plausi
bel sind, ob der Anpassungspfad in Richtung auf das mittel
fristige Haushaltsziel angemessen ist — einschließlich der 
Prüfung des begleitenden Pfades für die Schuldenquote — 
und ob die laufenden oder vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Einhaltung dieses Anpassungspfads ausreichen, um 
das mittelfristige Ziel im Laufe des Konjunkturzyklus sowie 
nachhaltige Konvergenz zu erreichen. 

Der Rat und die Kommission berücksichtigen bei der Beur
teilung des Anpassungspfads in Richtung auf das mittelfris
tige Haushaltsziel, ob in Zeiten guter wirtschaftlicher Ent
wicklung stärkere Anpassungsanstrengungen unternommen 
werden, während die Anstrengungen in Zeiten schlechter 
wirtschaftlicher Entwicklung geringer ausfallen könnten. 
Insbesondere sind unerwartete Mehr- und Mindereinnah
men zu berücksichtigen. Bei Mitgliedstaaten mit einem 
Schuldenstand von über 60 % des BIP oder mit ausgepräg
ten Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit ihrer Gesamt
schulden prüfen der Rat und die Kommission, ob die jähr
liche Verbesserung des konjunkturbereinigten Haushaltssal
dos ohne einmalige und sonstige befristete Maßnahmen 
erheblich über 0,5 % des BIP hinausgeht. Bei Mitgliedstaa
ten, die am WKM2 teilnehmen, prüfen der Rat und die 
Kommission, ob der betreffende Mitgliedstaat eine zur Er
reichung seines mittelfristigen Haushaltsziels angemessene 
jährliche Verbesserung seines konjunkturbereinigten Haus
haltssaldos ohne Anrechnung einmaliger und sonstiger be
fristeter Maßnahmen verfolgt, wobei ein Richtwert von 
0,5 % des BIP zugrunde gelegt wird. 

Ausreichende Fortschritte in Richtung auf das mittelfristige 
Haushaltsziel werden auf der Grundlage einer Gesamt
bewertung evaluiert, bei der der strukturelle Haushaltssaldo 
als Referenz dient, einschließlich einer Analyse der Aus
gaben ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger 
Maßnahmen. Hierzu prüfen der Rat und die Kommission, 
ob das Wachstum der Staatsausgaben bei gleichzeitiger Be
rücksichtigung der einnahmenseitig getroffenen oder ge
planten Maßnahmen im Einklang mit den folgenden Bedin
gungen steht: 

a) bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushaltsziel 
erreicht haben, geht das jährliche Ausgabenwachstum 
nicht über eine mittelfristige Referenzrate des potenziel
len BIP-Wachstums hinaus, es sei denn, eine Überschrei
tung wird durch diskretionäre einnahmenseitige Maß
nahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; 

b) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushaltsziel 
noch nicht erreicht haben, liegt das jährliche Ausgaben
wachstum unterhalb einer mittelfristigen Referenzrate 

des potenziellen BIP-Wachstums, es sei denn, eine Über
schreitung wird durch diskretionäre einnahmenseitige 
Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen; der Abstand 
der Staatsausgaben-Wachstumsrate zu einer mittelfristi
gen Referenzrate des potenziellen BIP-Wachstums wird 
so festgesetzt, dass eine angemessene Korrektur in Rich
tung des mittelfristigen Haushaltsziels sichergestellt ist; 

c) bei Mitgliedstaaten, die ihr mittelfristiges Haushaltsziel 
noch nicht erreicht haben, wird jede diskretionäre Sen
kung der Staatseinnahmen entweder durch Ausgaben
kürzungen oder durch eine diskretionäre Erhöhung an
derer Staatseinnahmen in gleicher Höhe oder durch bei
des ausgeglichen. 

Die Gesamtausgaben dürfen keine Zinszahlungen, keine 
Ausgaben für Unionsprogramme, die vollständig durch Ein
nahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden, und 
keine nicht-diskretionären Änderungen der Ausgaben für 
Arbeitslosenunterstützung beinhalten. 

Ein Ausgabenwachstum, das über die mittelfristige Refe
renzrate hinausgeht, darf nicht als Verletzung des Richt
werts betrachtet werden, insofern es vollständig durch ge
setzlich vorgeschriebene Einnahmensteigerungen ausgegli
chen wird. 

Die mittelfristige Referenzrate des potenziellen BIP-Wachs
tums wird auf der Grundlage vorwärts gerichteter Projek
tionen und rückwärts gerichteter Schätzungen bestimmt. 
Die Projektionen werden regelmäßig aktualisiert. Die Kom
mission veröffentlicht die Berechnungsmethode für diese 
Projektionen und die daraus abgeleitete mittelfristige Refe
renzrate des potenziellen BIP-Wachstums. 

Bei der Festlegung des Anpassungspfads zur Erreichung des 
mittelfristigen Haushaltsziels für Mitgliedstaaten, die dieses 
Ziel noch nicht erreicht haben, und wenn Mitgliedstaaten, 
die es bereits erreicht haben, eine befristete Abweichung 
von diesem Ziel eingeräumt wird, sofern eine angemessene 
Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert beibehalten und 
erwartet wird, dass die Haushaltslage im Programmzeitraum 
wieder zum mittelfristigen Haushaltsziel zurückkehrt, tra
gen der Rat und die Kommission größeren Strukturrefor
men Rechnung, die — auch durch Steigerung des nach
haltigen Potenzialwachstums — direkte langfristige positive 
Auswirkungen auf den Haushalt und mithin nachprüfbare 
Auswirkungen auf die langfristige Tragfähigkeit der öffent
lichen Finanzen haben. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt Rentenreformen, durch die 
ein Mehrsäulensystem mit einer gesetzlichen, vollständig 
kapitalgedeckten Säule eingeführt wird. Mitgliedstaaten, 
die solche Reformen durchführen, dürfen vom Anpassungs
pfad in Richtung auf ihr mittelfristi-ges Haushaltsziel oder 
von dem Ziel selbst mit der Maßgabe abweichen, dass die 
Abweichung der Höhe der unmittelbaren zusätzlichen Aus
wirkungen der Reform auf den gesamtstaatlichen Haus
haltssaldo entspricht und vorausgesetzt, eine angemessene 
Sicherheitsmarge zum Defizit-Referenzwert wird beibehal
ten.
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Der Rat und die Kommission prüfen ferner, ob das Kon
vergenzprogramm die Erreichung dauerhafter und echter 
Konvergenz sowie die engere Koordinierung der Wirt
schaftspolitik erleichtert und ob die Wirtschaftspolitik des 
betreffenden Mitgliedstaats mit den Grundzügen der Wirt
schaftspolitik und den beschäftigungspolitischen Leitlinien 
der Mitgliedstaaten und der Union vereinbar ist. Bei Mit
gliedstaaten, die am WKM2 teilnehmen, prüft der Rat au
ßerdem, ob das Konvergenzprogramm eine reibungslose 
Teilnahme am Wechselkursmechanismus gewährleistet. 

Bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der Kon
trolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und erhebli
che Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen Finanzen 
hat, oder bei einem schweren Konjunkturabschwung im 
Euro-Währungsgebiet oder in der Union insgesamt kann 
den Mitgliedstaaten gestattet werden, vorübergehend von 
dem Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige 
Haushaltsziel gemäß Unterabsatz 3 abzuweichen, voraus
gesetzt dies gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen. 

(2) Der Rat und die Kommission prüfen das Konver
genzprogramm innerhalb von höchstens drei Monaten 
nach seiner Vorlage. Der Rat nimmt auf Empfehlung der 
Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und Fi
nanzausschusses bei Bedarf eine Stellungnahme zu dem 
Programm an. Gelangt der Rat gemäß Artikel 121 AEUV 
zu der Auffassung, dass die Ziele und Inhalte des Pro
gramms mit besonderem Verweis auf den Anpassungspfad 
in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel anspruchs
voller formuliert werden sollten, fordert er den betreffenden 
Mitgliedstaat in seiner Stellungnahme zur Anpassung des 
Programms auf.“ 

13. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

(1) Im Rahmen der multilateralen Überwachung gemäß 
Artikel 121 Absatz 3 AEUV überwachen der Rat und die 
Kommission anhand von Angaben der Mitgliedstaaten mit 
Ausnahmeregelung sowie von Bewertungen der Kommis
sion und des Wirtschafts- und Finanzausschusses die Um
setzung der Konvergenzprogramme, um dabei insbesondere 
tatsächliche oder erwartete erhebliche Abweichungen der 
Haushaltslage vom mittelfristigen Haushaltsziel oder von 
einem angemessenen Anpassungspfad in Richtung auf die
ses Ziel zu ermitteln. 

Außerdem überwachen der Rat und die Kommission die 
Wirtschaftspolitik der nicht teilnehmenden Staaten unter 
Berücksichtigung der im Konvergenzprogramm vorgege
benen Ziele, um zu gewährleisten, dass deren Politik auf 
Stabilität und folglich auf die Vermeidung von Verzerrun
gen der realen Wechselkurse und von übermäßigen 
Schwankungen der nominalen Wechselkurse abzielt. 

(2) Bei einer festgestellten erheblichen Abweichung vom 
Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haus
haltsziel im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 3 
dieser Verordnung richtet die Kommission zur Vermeidung 

eines übermäßigen Defizits eine Verwarnung gemäß 
Artikel 121 Absatz 4 AEUV an den betreffenden Mitglied
staat. 

Der Rat prüft innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt 
der Annahme der Verwarnung gemäß Unterabsatz 1 die 
Lage und nimmt auf der Grundlage einer Empfehlung der 
Kommission gemäß Artikel 121 Absatz 4 eine Empfehlung 
über die erforderlichen politischen Maßnahmen an. In der 
Empfehlung wird eine Frist von höchstens fünf Monaten für 
die Behebung der Abweichung festgelegt. Die Frist wird auf 
drei Monate verkürzt, wenn die Kommission in ihrer Ver
warnung zu der Auffassung gelangt, dass die Lage beson
ders ernst ist und dringende Maßnahmen erfordert. Der Rat 
macht seine Empfehlung auf Vorschlag der Kommission 
öffentlich. 

Der betreffende Mitgliedstaat erstattet dem Rat innerhalb 
der Frist, die der Rat in der Empfehlung gemäß 
Artikel 121 Absatz 4 AEUV festlegt, Bericht über die auf 
die Empfehlung hin ergriffenen Maßnahmen. 

Ergreift der betreffende Mitgliedstaat nicht innerhalb der 
Frist, die in einer Empfehlung des Rates im Sinne von 
Unterabsatz 2 festgesetzt wurde, angemessene Maßnahmen, 
so empfiehlt die Kommission dem Rat unverzüglich, mit 
qualifizierter Mehrheit einen Beschluss mit der Feststellung 
anzunehmen, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen 
wurden. Gleichzeitig kann die Kommission dem Rat vor
schlagen, eine überarbeitete Empfehlung über die erforder
lichen politischen Maßnahmen gemäß Artikel 121 Absatz 4 
AEUV anzunehmen. 

Nimmt der Rat nicht zur Empfehlung der Kommission den 
Beschluss an, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen 
wurden, und unterlässt es der betreffende Mitgliedstaat wei
terhin, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, so empfiehlt die 
Kommission einen Monat nach ihrer früheren Empfehlung 
dem Rat, den Beschluss anzunehmen, dass keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen wurden. Wird der Beschluss nicht 
innerhalb von zehn Tagen nach der Annahme durch die 
Kommission vom Rat mit einfacher Mehrheit abgelehnt, so 
gilt er als vom Rat angenommen. Gleichzeitig kann die 
Kommission dem Rat vorschlagen, eine überarbeitete Emp
fehlung über die erforderlichen politischen Maßnahmen ge
mäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV anzunehmen. 

Bei der Abstimmung über den Beschluss über die Nicht
einhaltung gemäß den Unterabsätzen 4 und 5 beschließt 
der Rat ohne Berücksichtigung der Stimme des den betref
fenden Mitgliedstaat vertretenden Mitglieds des Rates. 

Der Rat legt dem Europäischen Rat einen förmlichen Be
richt über die so getroffenen Beschlüsse vor. 

(3) Eine Abweichung von dem mittelfristigen Haushalts
ziel oder von dem angemessenen Anpassungspfad in Rich
tung auf dieses Ziel wird auf der Grundlage einer Gesamt
bewertung evaluiert, bei der der strukturelle Haushaltssaldo 
als Referenz dient, einschließlich einer Analyse der Aus
gaben ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger 
Maßnahmen, wie in Artikel 9 Absatz 1 festgelegt.
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Für die Bewertung, ob die Abweichung erheblich ist, wer
den insbesondere folgende Kriterien herangezogen: 

a) Bei Mitgliedstaaten, die das mittelfristige Haushaltsziel 
nicht erreicht haben, bei der Beurteilung der Verände
rung des strukturellen Haushaltssaldos, ob die Abwei
chung in einem Jahr mindestens 0,5 % des BIP oder in 
zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Durchschnitt min
destens 0,25 % des BIP jährlich beträgt; 

b) bei der Beurteilung der Ausgabenentwicklung ohne An
rechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen, 
ob die Abweichung eine Gesamtauswirkung auf den 
Haushaltssaldo von mindestens 0,5 % des BIP in einem 
Jahr oder kumulativ in zwei aufeinanderfolgenden Jah
ren hat. 

Die Abweichung der Ausgabenentwicklung gilt nicht als 
erheblich, wenn der betreffende Mitgliedstaat sein mittel
fristiges Haushaltsziel übertroffen hat, wobei der Möglich
keit erheblicher unerwarteter Mehreinnahmen Rechnung 
getragen wird, und wenn die im Konvergenzprogramm 
dargelegten Haushaltspläne dieses Ziel im Programmzeit
raum nicht gefährden. 

Ebenfalls unberücksichtigt bleiben kann eine solche Abwei
chung bei einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich der 
Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats entzieht und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt, oder bei ei
nem schweren Konjunkturabschwung im Euro-Währungs
gebiet oder in der Union insgesamt, vorausgesetzt dies ge
fährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen.“ 

14. Folgender Abschnitt wird eingefügt: 

„ABSCHNITT 3A 

PRINZIP DER UNABHÄNGIGKEIT DER STATISTISCHEN 
STELLEN 

Artikel 10a 

Um sicherzustellen, dass die multilaterale Überwachung auf 
der Grundlage fundierter und unabhängiger Statistiken er
folgt, gewährleisten die Mitgliedstaaten die fachliche Un
abhängigkeit der einzelstaatlichen statistischen Stellen, die 
mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 
über europäischen Statistiken (*) festgelegten Verhaltens
kodex für europäische Statistiken im Einklang stehen. 
Dies erfordert mindestens 

a) transparente Einstellungs- und Entlassungsprozesse, die 
ausschließlich auf fachlichen Kriterien beruhen; 

b) die Zuweisung von Haushaltsmitteln auf jährlicher oder 
mehrjährlicher Grundlage; 

c) das Datum der Veröffentlichung zentraler statistischer 
Informationen, das rechtzeitig im Voraus zu bestimmen 
ist. 

___________ 
(*) ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164.“ 

15. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel -11 

(1) Die Kommission gewährleistet gemäß den Zielen die
ser Verordnung einen ständigen Dialog mit den zuständi
gen Behörden der Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck führt 
die Kommission insbesondere Missionen zum Zwecke der 
Bewertung der wirtschaftlichen Lage in dem Mitgliedstaat 
und der Ermittlung von Risiken oder Schwierigkeiten bei 
der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung durch. 

(2) Die Kommission kann zum Zwecke der Über
wachung vor Ort Missionen verstärkter Überwachung für 
Mitgliedstaaten durchführen, die Gegenstand von Empfeh
lungen gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 10 Absatz 2 
AEUV sind. Die betreffenden Mitgliedstaaten stellen sämtli
che Informationen zur Verfügung, die zur Vorbereitung 
und Durchführung solcher Missionen erforderlich sind. 

(3) Handelt es sich bei dem betroffenen Mitgliedstaat um 
einen teilnehmenden Mitgliedstaat oder um einen Mitglied
staat, der am WKM2 teilnimmt, kann die Kommission ge
gebenenfalls Vertreter der Europäischen Zentralbank ein
laden, an den Überwachungsmissionen teilzunehmen. 

(4) Die Kommission erstattet dem Rat über das Ergebnis 
der Missionen gemäß Absatz 2 Bericht und kann gegebe
nenfalls beschließen, ihre Befunde öffentlich zu machen. 

(5) Bei der organisatorischen Vorbereitung der Missionen 
gemäß Absatz 2 übermittelt die Kommission den betreffen
den Mitgliedstaaten ihre vorläufigen Befunde, damit diese 
Anmerkungen dazu formulieren können.“ 

16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12a 

(1) Bis vom 14. Dezember 2014 und danach alle fünf 
Jahre veröffentlicht die Kommission einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung. 

In diesem Bericht wird unter anderem Folgendes bewertet: 

a) die Wirksamkeit dieser Verordnung, insbesondere ob 
sich die Bestimmungen über die Beschlussfassung als 
ausreichend robust erwiesen haben; 

b) die Fortschritte bei der Gewährleistung einer engeren 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik und einer dauer
haften Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der Mit
gliedstaaten entsprechend dem AEUV.
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(2) Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung, einschließlich der Bestim
mungen über die Beschlussfassung, beigefügt. 

(3) Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und 
dem Rat übermittelt.“ 

17. Alle in der Verordnung enthaltenen Bezugnahmen auf 
„Artikel 99 des Vertrags“ werden durchgängig durch 
„Artikel 121 AEUV“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 16. November 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
W. SZCZUKA
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